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Generali Allgemeine Bedingungen zur Veranstaltungsausfallversicherung 2012
(AVB Veranstaltungsausfall 2012)
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Gegenstand der Versicherung

Versicherungsschutz besteht gegen Schaden, die dem
Versicherungsnehmer durch den Ausfall, Abbruch oder
die Anderung in der Durchfihrung der im Versiche-
rungsschein genannten Veranstaltung unmittelbar ent-
stehen, infolge eines Ereignisses, das nachweislich
auBerhalb des Einflussbereiches des Versicherungs-
nehmers oder der von ihm beauftragten Organisatoren
liegt.

Ausschliisse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Scha-
den, die unmittelbar oder mittelbar entstehen durch
Krieg, Burgerkrieg, kriegs- oder burgerkriegsahnliche
Ereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, politische Gewalt-
handlungen oder Sabotageakte;

Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand,;
Terrorakte

Terrorakte sind aus politischen, religidsen, ideologi-
schen oder ethnischen Motiven verilibte Gewaltan-
wendungen und sonstige Handlungen, die geeignet
sind oder erscheinen, Leben, Gesundheit oder Sachen
von nicht unbedeutendem Wert zu gefahrden, wenn
diese Gewaltanwendungen oder sonstigen Handlun-
gen bestimmt oder geeignet sind, sowohl Angst und
Schrecken in der Bevdlkerung oder Teilen derselben
zu verbreiten, als auch dadurch auf eine Regierung
oder staatliche, zwischenstaatliche, politische, religi6-
se oder wirtschaftliche Institution Einfluss zu nehmen;
Attentate;

Streik, Aussperrung oder Arbeitsunruhen;

Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlungen;
Enteignungen oder enteignungsgleiche Eingriffe sowie
Verfiigungen von hoher Hand;

Absage, Abbruch oder Anderung in der Durchfilhrung
einer angesetzten Veranstaltung aus Pietéatsgriinden;
Ausfall von Mitwirkenden an der Veranstaltung;
mangelndes Publikumsinteresse;

finanzielle Verluste aus der Durchfiihrung der versicher-
ten Veranstaltung, insbesondere durch Ausbleiben
oder Riickgang des Publikumsinteresses oder der
finanziellen Unterstiitzung durch Sponsoren oder sons-
tigen finanzierenden Stellen;

Schwankungen des Wé&hrungskurses;

finanzielle Schwierigkeiten des Versicherungsnehmers;
Witterungseinfliisse, soweit die Veranstaltung(-reihe)
ganz oder teilweise unter freiem Himmel, in Zelten,
zeltédhnlichen oder anderweitig voriibergehend aufge-
bauten Raumlichkeiten stattfindet;

Seuchen, SARS (Akutes Atemwegssyndrom), Pande-
mien;

Elementarereignisse.

Ausgeschlossen sind ferner Schaden, die unmittelbar
oder mittelbar dadurch entstehen, dass die unter Zif-
fer 2.1 genannten Ereignisse und Umstande drohen
oder angedroht werden.

Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

WahrheitsgemaBe und vollstandige Anzeigepflicht von
Gefahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumsténde anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die fir dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schlieBen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzei-
ge verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber
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vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im Sinne der Ziffer 3.1.1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Vertragsédnderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumsténde den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so wer-
den die anderen Bedingungen auf Verlangen des Ver-
sicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtver-
letzung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhoht sich durch eine Vertragsénderung die Pramie
um mehr als 10 Prozent oder schliet der Versicherer
die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsénderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kindigungsrecht hinzuweisen.

Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 3.1, kann der Versicherer vom Vertrag
zurlicktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer
hat die Anzeigepflicht weder vorséatzlich noch grob
fahrlassig verletzt.

Bei grober Fahrléssigkeit des Versicherungsnehmers
ist das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hétte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurtick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Um-
stand bezieht, der weder fur den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch fir die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursdchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet.

Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 3.1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Ver-
sicherer hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstanden zu gleichen oder anderen Be-
dingungen abgeschlossen.

Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung
(8.2.1), zum Rucktritt (3.2.2) und zur Kiindigung (3.2.3)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer
den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-
stiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Austibung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsénderung (3.2.1), zum Rucktritt
(8.2.2) oder zur Kiindigung (3.2.3) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen
und dabei die Umsténde angeben, auf die er seine Er-
klarung stutzt; zur Begriindung kann er nachtraglich
weitere Umsténde innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande
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Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsénderung (3.2.1), zum Rucktritt
(8.2.2) und zur Kiindigung (3.2.3) stehen dem Versi-
cherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Ziffer 3.1 und 3.2 sowohl die Kenntnis und
die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berlicksichti-
gen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass
die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlas-
sig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erldschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsédnderung
(8.2.1), zum Ricktritt (3.2.2) und zur Kiindigung (3.2.3)
erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertrags-
schluss. Die Frist belauft sich auf zehn Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

Gefahrumstéande bei Vertragsabschluss und Gefah-
rerh6hung

Begriff der Gefahrerhdhung

Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
séchlich vorhandenen Umsténde so veréndert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine
VergréBerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrschein-
licher wird.

Eine Gefahrerhéhung kann insbesondere — aber nicht
nur —vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand &ndert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

Eine Gefahrerhéhung nach Ziffer 4.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder
nach den Umsténden als mitversichert gelten soll.
Pflichten des Versicherungsnehmers

Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerh6hung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziglich anzeigen.
Eine Gefahrerh6hung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklarung unabhangig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzliglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat.

Kindigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer

Klndigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Ziffer 4.2.1, kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer sei-
ne Verpflichtung vorsatzlich oder grob fahrlassig ver-
letzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat klindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhdhung in den Fal-
len nach Ziffer 4.1.1 und 4.1.2 bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kundigen.

Vertragsénderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung eine seinen Geschéfts-
grundsétzen entsprechende erhéhte Pramie verlangen
oder die Absicherung der erhdhten Gefahr aussch-
lieBen.

Erhoht sich die Prémie als Folge der Gefahrerhéhung
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um mehr als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers oh-
ne Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kundigungsrecht hinzuweisen.
Erléschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Ver-
tragsénderung nach Ziffer 4.3 erléschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhdhung ausgelibt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhdhung bestanden hat.
Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhdhung
Tritt nach einer Gefahrerhdhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten
nach Ziffer 4.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.
Nach einer Gefahrerhéhung nach Ziffer 4.2.2 und
4.2.3 ist der Versicherer fiur einen Versicherungsfall,
der spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte zuge-
gangen sein missen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob
fahrlassig verletzt, so gelten Ziffer 4.5.1 Satz 2 und 3
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhéhung zu
dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hétte zuge-
gangen sein missen, bekannt war.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhéhung nicht ursachlich fir den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder
— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fUr die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder
— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung eine seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechende erhéhte Pramie
verlangt.

Préamie; Beginn, Ende und Kiindigung der Versi-
cherung

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit der einmaligen oder der ersten Pramie

Liegt der angegebene Zeitpunkt nach dem Zugang
des Versicherungsscheines, so hat der Versicherungs-
nehmer die einmalige oder erste Prdmie unverziiglich
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen
ab, betrégt die Zahlungsfrist einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins.

Liegt der angegebene Zeitpunkt vor dem Zugang des
Versicherungsscheines, so beginnt der Versicherungs-
schutz zum angegebenen Zeitpunkt, wenn die einma-
lige oder erste Pramie unverzlglich nach Zugang des
Versicherungsscheins gezahlt wird.

Bei Vereinbarung der Pramienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Pramie.

Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die einmalige oder die erste Pramie nicht recht-
zeitig gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Ruicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist die einmalige oder die erste Pramie bei Eintritt des
Versicherungsfalls nicht gezahlt, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
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rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der
Prémie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat.

Lastschrift

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prémie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit der Pramie flr eine ausreichen-
de Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ei-
ne oder mehrere Pramien, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden kdnnen, ist
der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung
in Textform zu kiindigen. Der Versicherer hat in der
Klndigung darauf hinzuweisen, dass der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Pramie
und zukilnftige Pramien selbst zu Gbermitteln. Durch
die Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fir fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug kénnen dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Pramie oder Geschéftsgebihr bei Widerruf, Ricktritt,
Anfechtung, Kiindigung und fehlendem versicherten
Interesse

Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung Uber das Widerrufsrecht, Uber die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zu-
gestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende
der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusatzlich die fir das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Pramie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Wird das Versicherungsverhdltnis durch Kindigung
des Versicherers beendet, weil der Versicherungsneh-
mer Gefahrumsténde, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Pramie bis zum
Wirksamwerden der Kiindigung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rulcktritt des
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste
Préamie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschaftsgebihr
Zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Tduschung been-
det, so steht dem Versicherer die Pramie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklarung zu.

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Pra-
mie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschéftsgebuhr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall die Prémie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden
Kenntnis erlangt.

Dauer und Ende des Vertrages

Dauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht einer der Vertragsparteien spatestens drei Mona-
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kiindigung zugegangen ist. Die Kiindigung ist in

Sehriftform zu erklaren.
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Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Dauer der Versicherung

Der Versicherungsschutz endet mit dem Ende der ver-
sicherten Veranstaltung (bei mehreren versicherten
Veranstaltungen mit dem Ende der letzten versicher-
ten Veranstaltung.

Versicherungssumme, Unterversicherung

Die Leistung des Versicherers ist mit dem im Versiche-
rungsvertrag angegebenen Betrag begrenzt (Versiche-
rungssumme). Die Versicherungssumme muss bei der
Versicherung einzelner Veranstaltungen den aufgrund
sorgféltiger Berechnung veranschlagten Kosten der
Veranstaltung unter Beriicksichtigung der versicherten
bzw. unter Abzug der nicht versicherten Positionen
entsprechen.

Erweist sich innerhalb der versicherten Zeit, dass die
Versicherungssumme nicht ausreicht, so hat der Versi-
cherungsnehmer das Recht, eine entsprechende Her-
aufsetzung der Versicherungssumme unter Abande-
rung der im Antrag genannten Gesamtkosten vom Be-
ginn der Versicherung an zu beantragen. Vorausset-
zung hierflr ist, dass dem Versicherungsnehmer kein
Schaden bekannt ist.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, fir mogliche
Kostensteigerungen wahrend der Versicherungsdauer
eine VorsorgeVersicherung bis zu 25 % der gebildeten
Versicherungssumme zu beantragen.

Soweit bestimmte Positionen nicht versichert sind,
werden im Schadenfall Kosten im Sinne der Ziffern
10.1 und 10.2 die sich auf diese Positionen beziehen,
nicht ersetzt, auch nicht als Schadenminderungsko-
sten.

Erweist sich die vereinbarte Versicherungssumme
niedriger als das versicherte Interesse, so haftet der
Versicherer flr Schaden, Kosten und Aufwendungen
nur im Verhéltnis der vereinbarten Versicherungssum-
me zum tats&chlichen Interesse (Unterversicherung).

Uberversicherung, Mehrfachversicherung

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des
versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich,
kann jede Vertragspartei verlangen, dass die Versiche-
rungssumme zur Beseitigung der Uberversicherung
unter verhaltnismaBiger Minderung der Prémie mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird.

SchlieBt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der
Absicht, sich aus der Uberversicherung einen rechts-
widrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig; dem Versicherer steht die Pramie bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begrindenden Umsténden Kenntnis erlangt.
Mehrfachversicherung

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverziglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

Wird beziiglich desselben Interesses bei einem Versi-
cherer der entgehende Gewinn, bei einem anderen
Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist 7.2.1
entsprechend anzuwenden.

Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und Ubersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe der Ent-
schadigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wéren, den
Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die
Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass
jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu
leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungs-
nehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des
Schadens verlangen kann.

Die Versicherer sind im Verhaltnis zueinander zu Antei-
len nach MaBgabe der Betrage verpflichtet, die sie
dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Ver-
trag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen


V040010
Durchstreichen

V040010
Eingefügter Text
neu: Textform


7.2.5

7.2.6

7.2.7

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.4

8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

auslandisches Recht anzuwenden, kann der Versiche-
rer, fir den das auslandische Recht gilt, gegen den
anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung
nur geltend machen, wenn er selbst nach dem fir ihn
maBgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig;
dem Versicherer steht die Pramie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrin-
denden Umsténden Kenntnis erlangt.

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der spéter ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhaltnismaBiger Minderung der
Pramie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die friihere Versicherung nicht gedeckt ist.
Ziffer 7.2.6 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfach-
versicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsvertrage der Ver-
sicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhéltnismasi-
ge Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Pramien verlangen.

Obliegenheiten

Vor Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet

alle gesetzlichen, behoérdlichen oder vereinbarten
Sicherheitsvorschriften einzuhalten;

alle Vorkehrungen und MaBnahmen rechtzeitig zu tref-
fen, die zur Durchflhrung der versicherten Veranstal-
tung erforderlich sind;

nach kaufmannischen Grundsétzen Bicher zu flihren,
aus denen die jeweils aufgewendeten Kosten fur ver-
sicherte Veranstaltungen festgestellt werden kdénnen;
bei der Auswahl des Organisators mit hdchstmdogli-
cher Sorgfalt zu verfahren;

dafiir zu sorgen, dass sémtliche Vertrage, die die ver-
sicherte Veranstaltung betreffen, in Textform geschlos-
sen werden.

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder
grob fahrléassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegentiber dem Versicherer
zu erflllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis
erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen. Das Kindi-
gungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die
Obliegenheit weder vorsatzlich noch grobfahrlassig
verletzt hat.

Bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

nach Mdglichkeit fur die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;

von jedem Ereignis, das einen Ausfallschaden zur Fol-
ge haben koénnte, dem Versicherer unverziglich Anzei-
ge zu erstatten;

Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — ggf. auch mindlich oder telefonisch —
einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten;
Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fir ihn zumutbar, zu befol-
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemaBem Er-
messen zu handeln;

in allen Schadenfallen, in denen ein Dritter ersatz-
pflichtig ist oder sein kénnte, die Rickgriffsrechte zu
wahren und den Versicherer bei der Durchsetzung
dieser Rechte zu unterstitzen;

soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Sehriftferm, — zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursache und
Hoéhe des Schadens und uber den Umfang der Ent-
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schadigungspflicht zu gestatten (z. B. durch Einsicht in
die Blcher und Unterlagen);

vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Ziffer 8. vorsétzlich, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassi-
ger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers urséachlich ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit so ist der Versicherer nur
dann vollstéandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

Festsetzung der Entschadigung

Der Versicherer ersetzt

bei Ausfall und Abbruch der Veranstaltung:

die fUr die Vorbereitung und Durchfiihrung der Veran-
staltung nachweislich aufgewendeten oder aufgrund
von Vertragen noch aufzuwendenden Gesamtkosten
abzlglich Erldse;

bei Anderung in der Durchfiihnrung der Veranstaltung:
die entstandenen Mehrkosten;

Die fiir diesen Vertrag gezahlten oder zu zahlenden
Versicherungspramien sind keine Kosten im Sinne die-
ses Vertrages und bleiben bei der Berechnung eines
etwaigen Schadens auBer Betracht.

Versicherte Kosten

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umstanden nach zur Abwendung und
Minderung des Schadens fir geboten halten durfte.
Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadi-
gung flr versicherte Sachen betragen zusammen
hdchstens die Versicherungssumme je vereinbarter
Position.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die auf
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden
auch insoweit erstattet, als sie zusammen mit der
sonstigen Entschadigung die Versicherungssumme
Ubersteigen.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
Der Versicherer ersetzt die Kosten fur die Ermittlung
und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese Aufwendungen den Umsténden
nach geboten waren. Diese Kosten werden auch inso-
weit erstattet, als sie zusammen mit der sonstigen
Entschadigung die Versicherungssumme Ubersteigen.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflich-
tet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird féllig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur H6he des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann ein Monat nach Anzei-
ge des Schadens als Abschlagszahlung den Betrag
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens
zu zahlen ist.
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14.

Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht:

Die Entschédigung ist — soweit sie nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Meldung des Schadens geleistet
wird — seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

Der Zinssatz liegt bei 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein héherer Zins zu zahlen ist.
Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemas Ziffer 11.1 und
11.2.1 ist der Zeitraum nicht zu berlcksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers
die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.

Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch
l1auft;

eine Mitwirkung des Realglaubigers gemaB den ge-
setzlichen Bestimmungen (ber die Sicherung von
Realglaubigern nicht erfolgte.

Rechtsverhéltnis nach dem Versicherungsfall

Klndigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindi-
gen. Die Klindigung ist in Sehriftferm zu erklaren. Sie
muss der anderen Vertragspartei spatestens einen
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entsché-
digung zugegangen sein.

Kindigung durch Versicherungsnehmer

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kiindigung zu einem spéteren Zeit-
punkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

Besondere Verwirkungsgriinde

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des
Versicherungsfalles

Fihrt der Versicherungsnehmer oder der beauftragte
Organisator den Versicherungsfall vorsatzlich herbei,
so ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht
frei.

Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des
Versicherungsnehmers oder des beauftragten Organi-
sators festgestellt, so gilt die vorséatzliche Herbeiflih-
rung des Schadens als bewiesen.

Flhrt der Versicherungsnehmer oder der beauftragte
Organisator den Schaden grob fahrlassig herbei, so ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer oder der beauftragte
Organisator den Versicherer arglistig Uber Tatsachen,
die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung
von Bedeutung sind, tauscht oder zu tauschen ver-
sucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch
rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer oder den beauftragten Organisator wegen Be-
truges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten
die Voraussetzungen der Ziffer 13.2.1 als bewiesen.

Reprasentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und
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das Verhalten seiner Reprasentanten sowie des beauf-
tragten Organisators zurechnen lassen.

Schriftform; Zuriickweisung von Kiindigungen; An-
zeigen, Willenserklarungen

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so
weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, sind die fir den Versicherer bestimmten Erklarun-
gen und Anzeigen, die das Versicherungsverhaltnis
betreffen und die unmittelbar gegentiber dem Versi-
cherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtragen als zustandig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen Uber den Zugang von Erklarungen und
Anzeigen bleiben unberihrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensande-
rung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fur
eine Willenserklédrung, die dem Versicherungsnehmer
gegenlber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem
Versicherer nicht angezeigten Namensénderung. Die
Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Brie-
fes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung die Bestimmungen nach Ziffer 17.2 entspre-
chend Anwendung.

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den
Versicherer (ber, so weit der Versicherer den Schaden
ersetzt. Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in h&uslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsétzlich verursacht.
Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und
Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
nach Ziffer 16.2 vorsétzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge des-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen;
die Beweislast fur das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjah-
ren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger
von den Anspruch begriindenden Umstanden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrldssigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
dem Versicherer angemeldet worden, zahlt der Zeit-
raum vom Beginn der Verjahrung bis zum Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicher-
ers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung
nicht mit.
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Gerichtsstand

Klagen gegen den Versicherer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben
den Gerichtsstédnden der Zivilprozessordnung (ZPO)
auch das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer ist ausschlieBlich das Gericht 19
oOrtlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungs- '
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, 19.1
in Ermangelung eines solchen seinen gewohnlichen

Aufenthalt hat.

Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers

Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder 19.2

seinen gewdhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss
aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-
gesetzes verlegt oder sind sein Wohnsitz oder ge-
wohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustan-
digkeit bei Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-
gen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer
ausschlieBlich nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner flr den Versicherungsvertrag zustéandigen Nie-
derlassung.

Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere das Versicherungs-
vertragsgesetz.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Ein Unternehmen der Generali Gruppe



